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Die Mitgliedschaft dauert die oben angegebene Vertragslaufzeit ab dem Eintrittsda-
tum. Die Mitgliedschaft verlängert sich danach um jeweils ein Quartal (3 Monate), falls 
Sie nicht 6 Wochen vor Ablauf eines Quartals gekündigt wird. Der Unterzeichnende 
hat die umseitigen Teilnahmebedingungen gelesen und erkennt Sie an. 

Eintrittsdatum 

CLUBANMELDUNG 

mtl. Clubhonorar 

Für eine Clubmitgliedschaft sind noch folgende Angaben nötig: 

Ich ermächtige Sie hiermit, unter Vorbehalt des Widerrufs, das/die Kurshonorar/e     
bei  Kursbeginn von dem unten angegebenen Konto abzubuchen. 

Konto-Nr.: 

Kreditinstitut: Kontoinhaber: 

Bankleitzahl: 

Datum: Unterschrift: 

(Bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

Datum: Unterschrift des Herrn: 

Geb.-Datum: 

Ort: 

Strasse: 

PLZ: 

Nachname: 

Vorname: 

Herr 

/ Tel.: 

(Bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

Datum: Unterschrift der Dame: 

Ort: 

Strasse: 

PLZ: 

Nachname: 

Vorname: 

Dame 

/ Tel.: 

€ 

Clubbezeichnung 

Halbjahresmitgliedschaft 

Jahresmitgliedschaft 



Teilnahmebedingungen für Clubs 
 
1. Die Teilnahme am Unterricht kann erst erfolgen, nachdem 
eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung 
vorliegt. 
 
2. Der Eintritt in den Tanzclub ist nur zum Anfang eines Quar-
tals möglich. Einstiegstermine sind der 1. Januar, 1. April,  
1. Juli, 1. Oktober. 
 
3. Die Unterrichtserteilung erfolgt an ca. 40 Wochen im Jahr 
mit je einer Unterrichtseinheit an den festgelegten Clubtagen.  
 
4. Das umseitig ausgewiesene Monatshonorar entspricht ei-
nem Zwölftel des Jahreshonorars = 40 Unterrichtseinheiten. 
Es wird mittels Banklastschrift zum 1. eines jeden Monats ein-
gezogen und wird auch dann fällig, wenn die Teilnahme am 
Unterricht nicht erfolgt. 
 
5. Ohne Lastschriftvollmacht ist das Clubhonorar vierteljähr-
lich im voraus zu entrichten. 
 
6. Eine Abmeldung ist nur 6 Wochen zum Quartalsende  
31. März, 30. Juni, 30. September oder 31. Dezember mög-
lich, und muss in jedem Falle schriftlich erfolgen. Mündliche 
Nebenabsprachen mit Betriebsangehörigen der Tanzschule 
sind ungültig. 
 
7. Die Ausübung des Tanzsports in unseren Räumen ge-
schieht auf eigene Gefahr. Für Personen- oder Sachschäden, 
die nicht von der Tanzschule oder deren Mitarbeiter verur-
sacht wurden, ist jede Haftung ausgeschlossen.  
 
8. Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden für 
betriebsinterne Zwecke in der EDV gespeichert und gesi-
chert.  Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur für inter-
ne  Zwecke nutzen und keinem Dritten zugänglich machen. 
 


